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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1951

Norm

ZPO §235 Abs4 E

Rechtssatz

Die Einschränkung des Klagebegehrens auf Kosten kann ohne Angabe von Gründen und ohne Zustimmung des

Gegners erfolgen. Die Sache wird hiedurch zur Bagatellsache.

Entscheidungstexte

1 Ob 358/51
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